
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 
- für die Landesregulierungsbehörde ­

Aktenzeichen: BKB-17/0430-21 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der Aufgaben für das 

Land Brandenburg, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Rainer Bender 

und den Beisitzer 	 Stefan Albrecht 

auf Antrag der Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau, Am Bahnhof 2, 15926 

Luckau, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin ­
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am 	10.07.2018 beschlossen: 

1. 	 Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 08.12.2014 (Aktenzeichen: 

BK8-12/0430-11) festgelegten Erlösobergrenze für das Jahr 2018, zuletzt geän­

dert durch die Beschlüsse vom 07.05.2018 (Aktenzeichen BK8-17/1645-72 und 

BK8-17/1645-73) wird in Höhe der Anlage 2 stattgegeben. Im Übrigen wird der 

Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Fax vom 27 .06.2017 und mit Übermittlung des Erhebungsbogens 

über das Energiedatenportal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 08.12.2014 

(Aktenzeichen: BK8-12/0430-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

i.V.m. § 10 ARegV gestellt. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus 

Anlage 1 dieses Beschlusses ersichtlich. 

Der am 12.01 .2018 in einer aktualisierten Fassung über das Energiedatenportal der Bun­

desnetzagentur übermittelte Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 

EnWG unter anderem mit Schreiben vom 29.01 .2018 Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben. Die Antragstellerin hat insbesondere mit Schreiben vom 14.02.2018 Stellung 

genommen und dabei keine Einwendungen vorgebracht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen . 

II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und § 34 

Abs. 7 S. 1 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 
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1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Brandenburg 

gemäß dem „Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirt­

schaftsgesetz" vom 27.11./09.12.2013 (Bekanntmachung ABI. Brandenburg Nr. 16/25 vom 

17.03.2014, in Kraft seit dem 18.03.2014) i.V.m. dem Gesetz zum Verwaltungsabkommen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrneh­

mung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 14.03.2014 (Gesetz­

und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014). 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie­

rungsbehörde. Die Anpassung ist gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule­

gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die laufende Regulierungsperiode vom 01.01.2014 bis 

31.12.2018 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse des Netzbetreibers aus den 

Netzentgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode 

gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu"§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BK8-10/004 bis 010 bzw. der 

Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des 

Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehörde zur Verwendung anderer Parameter 

~ur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber ermittelt. Aufgrund der Änderung des § 23 ARegV, die am 22.08.2013 

in Kraft getreten ist, können Investitionen in der Hochspannungsebene nur im Rahmen von 

Investitionsmaßnahmen geltend gemacht werden. 
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Im Übrigen ist der Vorrang des Erweiterungsfaktors zu beachten. 

Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist: 

Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 

Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der Faktor für die Spannungsebene Hochspannung beträgt stets 1. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (KÄcJnb,t). die Zu­

und Abschläge aufgrund eines Qualitätselementes gern. § 19 ARegV {01), die Differenz zwi­

schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet, 

und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK1 - VK0) sowie 
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die Zu- oder Abschläge resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos gemäß § 5 Abs. 

4 S. 2 ARegV (S1), da diese Formelelemente für die Ermittlung der Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind. 

EOt =KAdnb,t + (KAvnb,O + (1- V1)· KAb,o)· ( VPlt -PFtJ .EFt + Q t+ (VKt- VKo)+St.
VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 08.12.2014 (Aktenzeichen: BK8-12/0430-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin, korrigiert um Netzgebietsveränderungen, und der sich nunmehr unter Be­

rücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

ergeben sich aus der Anlage 2. 

3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung frist- und formge­

recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenze 2018 aufgrund eines Erwei­

terungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlösobergrenzen um die Dif­

ferenz der mit Beschluss vom 08.12.2014 (Aktenzeichen: BK8-12/0430-11) festgelegten Er­

lösobergrenzen der Antragstellerin, korrigiert um Netzgebietsveränderungen, zu den sich 

nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. 

Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen und die von ihr dargelegte Ermittlung 

des Erweiterungsfaktors ergeben sich aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

3.2. Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten nach Ab­

zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten für die Netzebene 

Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 
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Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 

eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange­

gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Präjudizwirkung für nachfolgende 

Kostenprüfungen. 

Die von der Beschlusskammer der Ermittlung der nachhaltigen Veränderung der Versor­

gungsaufgabe zu Grunde gelegten Werte ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4 

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei ledig­

lich temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der Ver­

sorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der 


Kosten für die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW-KAEWdnb-KAEWHs lQQO/ O 0 1 
-----------• /O~ , 5 1 0 

GK20 11 -KAdnb,2011 -KAHS ,20 11 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 

im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs (31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt 

angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermit­

teln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung 

bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] sowie die Kosten der Netzebene Hoch­

spannung [KAEW Hs] abzuziehen. 

Bei den jährlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GK ] 2011 i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­
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veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [l<Ainb] im 

Basisjahr sowie die Kosten, die auf die Netzebene Hochspannung entfallen, abzuziehen. 

Bei der Berechnung dieses Schwellenwerts sind bei Netzbetreibern im vereinfachten Verfah­

ren unter Anwendung von § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) weiterhin 45% der bisherigen Ge­

samtkosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile anzusehen. Es ist geboten, zur 

Bestimmung des Schwellenwertes weiterhin auf die alte Rechtslage abzustellen, da die Ein­

gangsgrößen der Erlösobergrenzenfestlegungen für die zweite Regulierungsperiode auch 

auf dieser Grundlage berechnet worden sind . Eine Änderung der Systematik im laufe der 

zweiten Regulierungsperiode war durch den Verordnungsgeber nicht intendiert. Ferner sind 

bei der Berechnung der Erhöhung dieser Gesamtkosten ebenfalls 45% des Erhöhungsbetra­

ges als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile abzuziehen. 

Aus dem Wortlaut des§ 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) ergibt sich die Vorgabe, im vereinfach­

ten Verfahren 45% der Gesamtkosten stets als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

zu behandeln. Danach gilt die normierte Quote von 45% der Gesamtkosten als dauerhaft 

nicht beeinflussbare Kostenanteile „im vereinfachten Verfahren", also generell und nicht auf 

eine spezielle Rechenoperation bezogen. Auch aus der Bezugnahme auf die nach § 14 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten kann keine Einschränkung des Anwendungsbe­

reichs von§ 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) hergeleitet werden.§ 14 ARegV regelt nur die Be­

stimmung der Kosten zur Durchführung des Effizienzvergleichs und ist insoweit für Netzbe­

treiber, die „statt" des Effizienzvergleichs nach §§ 12 bis 14.ARegV das vereinfachte Verfah­

ren gewählt haben (vgl. § 24 Abs. 1 ARegV), ohnehin nicht direkt anwendbar. Die Bezug­

nahme auf§ 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV in§ 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a .F.) stellt nur klar, dass bei 

der Bestimmung der Gesamtkosten vom Ausgangsniveau nach Maßgabe des § 6 ARegV 

auszugehen ist. 

Daher muss bei der Berechnung der Gesamtkostenerhöhung in § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV von 

den zusätzlichen Kosten ebenfalls 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile ab­

gezogen werden. § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV (a.F.) sieht gerade die Anwendung der 45%-Quote 

nicht lediglich für die „Gesamtkosten" und nicht für einen Betrag vor, um den sich diese Ge­

samtkosten erhöhen. Nach § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV erfolgt ein Vergleich von zwei „Gesamt­

kostenblöcken": Einmal vor Berücksichtigung der Kostenerhöhung und einmal nach der Kos­

tenerhöhung . Es wäre nicht konsistent, beim Gesamtkostenbetrag vor der Kostenerhöhung 

pauschal 45% als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile abzuziehen, beim Gesamt­

kostenbetrag nach der Kostenerhöhung aber teilweise die 45%-Pauschale anzuwenden, 

teilweise aber (nämlich beim Erhöhungsbetrag) die konkret ermittelten dauerhaft nicht beein­
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flussbaren Kosten abzuziehen. Sonst würden zwei Gesamtkostenbeträge miteinander in 

Beziehung gesetzt, die gerade nicht vergleichbar sind. 

Auch Sinn und Zweck des § 24 Abs. 2 ARegV (a.F.) sprechen für diese Auslegung. Durch 

die Anwendung pauschaler Regelungen, die im Regelfall für die Netzbetreiber vorteilhaft 

sind , sollte der regulatorische Aufwand für Netzbetreiber und Behörden im vereinfachten 

Verfahren begrenzt werden (vgl. BR-Drs. 417 /07, S. 68 f. ). 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 

umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 

denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­

treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­

ze berücksichtigt werden. 

Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung. 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen, die das bestehende 

Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten nicht 

um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, sie werden somit von der Beschlusskam­

mer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragstel­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 
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Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der lmiestitionssum­

me nicht zulässig sind . Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden. 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­

vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 

kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

Zins gewichtet= Anteil EK [%] * EK-Zins [%] 

+ (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%] 

+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi- · 

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach § 6 

ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,05% für Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 3,98 %. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. 

4. Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze sowie der anerkennungsfähige Erweiterungs­

faktor ergeben sich aus Anlage 2. 
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4.1. Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von 1,0307 für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 1 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 

4.1.1. Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl der Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti­

sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs­

faktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) 

sowie die Höhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie­

hen. 

Der Begriff der versorgten Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen 

Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als 

versorgte Fläche in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und 

Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und 

Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden . Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen 

und anzugeben. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

nicht versorgter Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche 

des Versorgungsgebiets. 
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Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler übergeben 

werden kann. 

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 

eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­

nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen, werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 

nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­

punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten 

mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage, 

wenn sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und sie innerhalb von 
, 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind. 

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen 

(Repowering) wird die Anwendung des Parameters „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler 

Erzeugungsanlagen" insofern berücksichtigt, als dass im Fall des Repowerings keine Saldie­

rung von hinzukommenden und weggefallenen Einspeisepunkten erfolgt; d.h. es wird sowohl 

der wegfallende als auch der neu errichtete Einspeisepunkt gezählt. 

Dezentrale Erzeugungsanlagen sind nicht ausschließlich innerhalb der Netzebene, sondern 

auch in die Umspannebene (beispielsweise über die Sammelschiene) integriert. In einer sol­

chen Anschlusssituation sind die Einspeisepunkte der Umspannebene zuzuordnen und wer­

den nicht als Einspeisepunkte in der Netzebene berücksichtigt. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast ist die höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen 

Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannstufe. Zur Ermittlung sind, soweit vorhan­

den, Messwerte heranzuziehen. Verfahren zur Bildung von Ersatzwerten sind zu dokumen­

tieren. 

4.1.1.1. Parameter im Basisjahr 

Das Kalenderjahr, in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, 

gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV als Basisjahr im Sinne dieser Verordnung . Als Basisjahr 

für die zweite Regulierungsperiode gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Jahr 2011. Für die 

Parameter im Basisjahr hat die Antragstellerin die Parameterwerte zum Stand 31.12.2011 

anzugeben. Die Beschlusskammer hat die angegebenen Parameter in dem aus Anlage 1 
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ersichtlichen Umfang der Entscheidung zu Grunde gelegt. Die Anzahl der Anschlusspunkte 

in Ebene NS wurde von 369 auf 382 Stück und die zeitgleiche Jahreshöchstlast in Ebene 

MS/NS von 15.914 auf 21 .218 kW erhöht. Die Anpassungen erfolgten an die Nachweise der 

Parameterwerte vor Netzübergang zuzüglich der Berücksichtigung der erfolgten Netzüber­

gänge. 

Da die Erlösobergrenze auf Grund eines teilweisen Netzüberganges nach § 26 Abs. 2 ff. 

ARegV abgeändert wurde, sind die Parameter- und Kostenwerte des Basisjahres um diesen 

Netzübergang zu bereinigen. Die Korrekturen entsprechen der Anlage 4 der jeweiligen Be­

schlüsse zu den Netzübergängen nach § 26 ARegV. 

Die Übertragung eines Erweiterungsfaktoranteils in den Beschlüssen vom 07.05.2018 (Ak­

tenzeichen: BK8-17/1645-72 und BK8-17/1645-73) nach§ 26 Abs. 2 ff. ARegV wurde unter 

eine auflösende Bedingung im Sinne des § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG gestellt. Sie erfolgte für 

die Antragstellerin nur solange, bis ihr nun mit dieser Entscheidung ein Erweiterungsfaktor 

genehmigt wird, in dem der Netzübergang Berücksichtigung findet. 

. Die Parameter der Hochspannungsebene bleiben gemäß § 1 O Abs. 4 ARegV unberücksich­

tigt. 

4.1.1.2. Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 


zum Zeitpunkt der Antragstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­


den. D.h. die Änderungen müssen zum 30.06.2017 bereits tatsächlich eingetreten sein. Der 


Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen. 


Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt 


und di.ese durch Vorlage von Belegen nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die Para­


meter in der aus Anlage 1 ersichtlichen Höhe bei der Berechnung des Erweiterungsfaktors 


verwendet. 


Die Parameter der Hochspannungsnetze bleiben gemäß § 10 Abs. 4 ARegV unberücksich­


tigt. 


4.1.2. Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­
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gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 

Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vorn „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der konkretisierenden 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der 

Fall, wenn das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd line­

ar mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Verän­

derung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

Übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt 0,54 und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von 1,3. 

Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene Hochspan­

nung/Mittelspannung und in der Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung nach wie 

vor als Entnahmelast definiert. 

4.1.3. Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. Übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 
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Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt 4,04 und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von 0,3. Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in der Spannungsebene Niederspannung beträgt 0,54 und liegt über der Belastungs­

grenze von 0,3. 

Der Äquivalenzfaktor beträgt für die Spannungsebene Mittelspannung 3,8634 und für die 

Spannungsebene Niederspannung 1,2157. 

Einspeisepunkte in der Niederspannung, die gleichzeitig Anschlusspunkte sind und bereits 

als Anschlusspunkte bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors berücksichtigt werden, 

sind nun zusätzlich als Einspeisepunkte zu zählen. 

4.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestehen aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 

Niederspannung und den Umspanneberien Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung. 

Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres 

2011 und an Hand des Kostenstellenschlüssels zu ermitteln . 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der 
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1 ~gl. https://www-genesis.destatis.de/qenesis/online, unter den Menüpunkten „Themen" 7 „ 61 
1Preise" 7 „611 1 Verbraucherpreise" 7 „61111 1 Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 „61111­
0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Veränderungsraten): Deutschland, Jahre" 
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Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2018 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(107,4 =VPI 20161
) den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die 

Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze aus der Differenz der festgeleg­

ten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin (nach Korrektur um Netzge­

bietsveränderungen) und der sich nunmehr unter Berücksichtigung des anerkennungsfähi­

gen Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenze errechnet. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. 

IV. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 2 Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 3 Erheb! ich ke its prüfu ng 

Anlage4 Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 



Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden . Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gertrud-Piter­

Platz 11, 14770 Brandenburg an der Havel) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 
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Bestlrnrm.wig des Erweiterungsfaktors 

BeDlohnung 

Ennileru...,...._. „-P- im BulsjabrCllUnd: 31.12.JOf1 1 

-N - i--w.n.- -bo-----i. _..., M>wld1ung 

flur die lletKhaung ­

Fo..ws • Geogre1'ieche AICM In Otr Ms.Ebene Jl<M~ 538.30 5311,30 0,00 

Fo.•· Versor~ Alche In dtf NS.Ebert• ·-~ 3$.07 35.07 0,00 
,.,,„11/1$. AnzaN der An!IChk.l• IPU"k• h dw MS-Ebene (Mc>I 3110 382 13 
AP„MIS­ MVll'l.der~ln dtr ffS.Ebene[l'IU.. ~ IS<Ocltl 8.707 a.101 0 

EPa.MS • ...,.MdetEk\_lo _„_8-u,.._ i-1 „ 18 0 

EP,"' ­ Anzahl ehr Ein'P91•P"ri'" "'°" <S.z:.Malen ~ 
8_1o...EE0-WoQOft. ..._M___ 

,_, 
302- 302- 0 

EPmu. wa -. ISIOcl<I 0 ...._
Zei'lgtllic:he JatwnhOch„„„... Entnehm.on • ua der HSIMS-Ebene ll<WI ( • 0 .......... Zei~~che JahrethOchlMIMt llet Entnlltmen aut der MSINS-Ebene 11<1'11 15.914 21.211 U05 

lllr die Bentdm-cles Erweileru,...._„„_Pa...- im Jahr! (Anln~: :11.111.»17) 

Fl.,. ­ G IO(ll't1'Jtche Alc:M in Olt MS.E~e ...„~ 538,00 . 538,00 0,00 

f t. HS - Vtrt0rot1 Akl'lt fn ON Ns-Ebent ll<m~ 35.0t> 3$,00 0.00 
APlwt • Anzahl der AnedlluNPUnk'9 ~6-t MS.Eb4HM (Sttckl 338 3 38 0 

AP,t!S • Anzahl der An9Chlut1punflrte in der NS-Ebene Onkl. Slraßenbeleuchtung) (S<C<k( e.1es O.t05 0 

EP,.., • Anmhl der ElllOllobopunklO wn d""'11Toltn Erzougoogarügon (SlCl:kl SQ 30 0 
EPREP.\M$ - tolt dom U.thtahtdurch Rt9o~ eraetzle 9n.spebeCM.Jl\ldo dot.nht.r frau"'1nQUn&9Qtn (S<C<kl 0- 0 0 
EP,„ - Anahl der Eln.ap-~ldt -.oft dH• fttrlileon Erzeu~nltgen ISloe~I 440 0 

EP111„,t.HS. Mildem e..J•hr durch Repowema .notnt Ein t1p9l:aepun>de ct.21tnhler EnewgunOMnteotn (SC!lcl(J 0 0 0 
EPaoulS • Qupoi.......... do<EEGMlo0tn.dlo...,.hAno<h-­ 1-1 "38 ... 0 

EPuo.11r•. ue • oolldemBo--Rooowoftng----lc>odet~ln ...NS.dlo--lnderNS ..... ,_, ( 0 0 

~- · z~~ll• EnenahrMn a1ader HSIMS-Ebene flW) ( 0 0 

~-· ~ek:ihe J#w._lhOchdMt..., EnlnalwMn a UI d8 M.SINS-Ebl!!l'I (l<WJ t 4.,_731 t.t.73• 0 

stdov1d~Ombtt~ AZ:. &M-17.oQO.J\ -· 

S.-t \IOftt 



- -­-....­ - „........... - _..,._-....-­ ....... 
6-lchlung 

Gew...· 
Ge>Mc:l>oungaulGrundlovedwKo-.dtt ___ ""OWdu-Muamgund--•..,""'~•No""-.-

0.­ 0.00% o.oound-­ Pro:r:~„ 

o.w„. Go-Moh...gaulGn.ndlagodw-der-11•t.l-ngln10\IM Mo-und i.tw.chnungo.Olusi-.~No-­ ,..,.,,., )4. 77% 
0,00 

und .....mieden• Ne:tblnlgellilJ Pnu:enlpunkte 

0.W..· Gewtehiuno eul CNndi.ge der P<~n det KoMJnWlh l'M•rw•nnuno ....OOllw Ue911.Jt1Q und Abf6Chn1119 eidduslve votgela'il81to 
40,71"' 4$.1114 

0,00 
Ne-12'coeten und vermiedene ~V-he P'°z:ontpunld• 

Gow.....,• Gewlel'llUng euf Orundt.ge der KDMI\ dttKo.i.n.i• ~ung/"6ollP•l'WNng lnldullw MeNUnQ und Abftlehnung ex!Juslw. 
0.00% O.OOll 

0,00 
vorgelagerte ~n und venni.dent Nt~- Pfo•nfp!.ln~•• 

O.W.....· GewlchUng euf Grundl999 dtrKo.i.n dtrKottitn.,.,. "'1WltP•"""'flOrNlt6-tpannt.#\g lnli;hJ81..,. Me.NUng ~Abrechnung e)lf(luetw 
1M214 18.5214 

0,00 
wtQe!•geirt& Netl).oäen Und -rmlodene Notton4Dtt• Pwoantpunkte 

fUr die Berechnung der khwellemwn. „,,.,. hirmmeter 

...„. Zd!Qklcl'le J ll'lrethOCl'ttlHt ..., Entnehmen M der Ms.E.btoft• ll<WJ 1ci.e1e 10.87e 0 

...„. Zeitghilche Jaht~ast tltr Entnehn'I.,, k'I dtrNS-Ebene ll<WJ 14Q33 14.033 0 

llW6. ln:&tllliorlo dozontrelo Efzovgungllolt1ung der MS-Ett.n• ll<WJ 71.M7 7t.S57 0 
~„. lnstalll..W dezentrale &zeugunoglkleb.lng dtr N&-Eti.ne lkWJ 1.ooe 7.003 0 

~-· lnetelll ert. dezentre&e &augunogeleletung der HSJMS.C:b•"• lkWJ 0 0 0 

'-. M~& • lnllaftlerte demnlrale Enevgung„111"ng der MBINS-Ebtne lkWJ 0 0 0 

8c-l-rta 

Verhalniader instaliertan dezentr81en Eneugungsleheung zur Hot\e def L... In dtr MS-Ebene (Sctlw•ltenweft 0,3) 4.04 4,04 0,00 

v„hattm. der installl~ dCZtmralen EntUgungtltittung zur HOh• dt4' l.Mt In dir NS-EbtM t~n""*"n 0,3) 0.114 0,,S4 0,00 

Vetl'lallris der installledan dezeinttaltn EneUgunglleielung zur Hol\• der LMt In dir HSIMS<bene (Sctwttlenwert 1.3) 

Verhllnisder in.st:allerten duentr8'en Erzeugunglleilluna zur Hohe der LMl In dtr MSINs-Ebene (Schwellenwwt 1.3) 0.54 0,54 0,00 

~quivolenzfolclorz 

z.,. =max((WURZEL EPi..~· VVURZEI.. EP„ .ll( (WURZEL (APt, ,.. • EP, „ )• WURZIL(AP, a9 • EPt...) k t ). wtnn\...,.1 4."'5 > 0.3 1.00001 0..-1 2.8"34 

z.= maix ( (WURZEL EPl-.· WURZB. EPa..J1( ('MJRZEI. (APi..„ • EP1.-.) • WUAZEl(AP, ... • EPe.NS) t. 1),. ......, lt„llu11>0,3 1.21$7( 1.2157( 0,0000 

APu =APt.• wemAPu <APu 

EP11• EP•• wett1 EPu < EP,, 

er-illenlngsldlorftlr ...P---AMC-.U-

EFu•-= 1•1 12 • max ( (Fue·F, ie) I Fe ._ ; 0) • 112 •m.ax( ((AP,*• EP,~- CAP.,„ •EP• ..,) l(AP, „• EPt...Jl: O) 1 1 1 ...... l .<JOU01 0.0000 

EF„ws• 1•1 12 · mu: ((F"14·F„ ws)/ F„ .,.:0) • 1 / 2 • mu (((AP-.14 •z..."EP1. wl· (A.P._119•1-·EP„ ..> l (f.P._ _.,._ •EP,..,nO) 1 1 1.74011 1.04nl -0.0000 
Efv111= t • t 12•mu ((Fl„.f..,.0)/ Fe...:O) + 11 2 •mu ( ((APu•• r.,,."EP1. Nll· "'P,„• r.."EP,,,.J /(AP._.„+~•EP._~O) 1 1 1,0)51( 1.CWI( Q.0000 

-~IUr----
EFt.HSMS= 1•max ( {l..,HSM1 · 4a,....,)lle.,....;0) 1 1 1.0000I 1.00001 0,0000 

Eft......=1 •m•x ((L.c.....,·lQ.....)/le, ~; 0) 1 1 1.00001 1.00001 0,0000 

__Erwe........,.._,IUrdas -

Ef,= EftMa•O.WM$-+ EFlMl!itola·GewM&Ul + Efl.,.. *O.w.,. • Efl. ..... 0 Gew...,.. • EFl. NI "0.wNI 1 1 1.27371 1.0307( -0,2'30 

~-*<Eilllsober-

2018 1 (EUR) 1 311.3301 100.009( ·203.330 

.._, S41Kti·wld0..ndt«t•GlribH~u ~ 81<8-HJ0.430-11 

Sell• 2'°"'2 



Anpassung der Erlösobergrenze 

Jahr 

Vorübergehend nicht 
beeinfluss­

bare Kostenanteile 
[EUR] 

+ nicht abgebaute 
beeinflussbare 
Kostenanteile 

[EUR] 

+Anpassung aus VPI 
abzgl. Pf 

[EUR] 

• B•la 
(EUR) 

X 

Erweiterungsfaktor 

=angepasster Betrag 
derEOG 

(EUR] 

Anpassungs­
betrag der EOG 

[EUR] 

2018 3.609.792 0 -91.595 3.518.197 1,0307 3.626.205 108.009 

Verwendete Regullerungsdaten 

Jahr VPI Pf Effizienzwert 
2011 (VPi0 ) 102,1 96, 14% 

2014 104,1 0,0150 

2015 105,7 0,0302 

2016 106,6 0,0457 

2017 106,9 Q,0614 

2018 107,4 0,0773 

Anlage2 Stadt- und Übertandwerke GmbH Luckau-LObbeneu A2.: BKS-17/0430-21 
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Erheblichkeitsprüfung 

Anerbnnte Werte 
vom Netzbetreiber beantragte WertePosition Bundesnetz· 

agentur-
- 8efGclislchllgung v.., Imll llerOcblcldlgung von o-BerOcblc;hllgWlg vonlmlt llerllckllchllgung von 

Nelzül>e~ NetzOlleflllngen NatzOber91ß99n ~gln91ft 

.. 1. Gesamtkosten 

Ausgangsniveau (ohne Hochspanrung) (KAges, t=O) [EUR): 2.206.8951 4 .625.4331 2.206.8951 6.651 .041 

II. Dauemaft nicht bffinftusablre Kosten Im Ausgangsniveau fOr die Er10aobergtenanbestimmung 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (KAdnb, t=O) [EUR]: 993.1031 837.719 993.1031 2.992.968 

III. Gesamtl<osten aller Erweiterungsmaßnahmen 

Jährliche Kos1en nach StromNEV (EUR): 478.7771 476.777 1 0 

IV. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten In den Gesamtltos ten al ler Erweiterungsmaßnahmen 

JaMlche Kosten nach StromNEV - davoo dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten IEUR]: 214.5501 ~ 1 4.550 1 - 0 
jährliche Kosten nach StromNEV- davon dauerhaft nicht beeinflussbare Er10se [EUR] : 35.812 0 1 01 -- - ­
V. Änderung derVersorgung.aaufgabe In erheblichem Umfang 

Kostensteigermg [%~ 1 - 0,95%1 1 7,17% 

Herleitung BNetzA-Werte 
~ 

1. Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen H6S, H6S/HS und HS obiw llerOclcslddlgu von 
Netzlllberglngen 

mit BerGcblcllllgun YDll 

NMzllbergl119911 

Anerkannter Kostenblock der KoPr 2011 [EUR]: 2.206.895 6.651.041 

Anteilige Kos1en der Kostenstellen ome vorgelagerte Netzkosten und vNE, die et.A HöS, HöS/HS und HS entfallen (%): 0.00% 0,00% 

Ausgangsniveau ollne Kosten, die auf HOS, HöSIHS und HS entfallen ( • 100,00 % vom anerkennlen Kostenblock [EUR): 2.206.895 6.651 .041 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten Im Ausgangsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen H6S, H6S/HS und HS 

45 % vom anerkannten Kostenblock KoPr 2011 [EUR]: 993.103 2.992.968 

Anteilige Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte NetzkOSlef' und vNE. die auf HöS. HöSJHS l.lld HS entfallen [%): 0.00% 0.00% 

dnbK im Ausgangsniveau ohne Kosten, die auf HöS. HöSIHS und HS entfallen (" 100,00 % von dnbK im Ausgang.sniveau [EUR]: 993.103 2.992.968 

Anlage 3 Sl8dl- In:! O>erlandwe11<e GmbH l.ud<au-la>benau AZ:. BKB-17/04J0.21 
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Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung 
Erwelterimgslnvestltion 

Anlagengruppe 

Sachßche PrCIJung der 
Erweiterungs­

investition 
BNetzA 

Nutzungsdauer 

BNetzA 
[JatveJ 

Akthderungs­
1 
______ 

1 

____
Jahr t ­

[yyyy] 

Er.stmaDge Historisehe Anschaffu
/HerateUungakosten bezogen au

A""haffungsjahr _ 

nge­
f das 

1 


Anlage~ Stadt- und OberlandWet*e GmbH l uckau·l ct.benau AZ: BK8-17i0430-2 1 
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BeDkhnuno 8Wld­--· Zins 1: 905„ g 05„ 
z;n. 2' 396„ 398% 
M„ EK: 4000% 4000.,., 
.Anteil FK <KlZ91. A.nt(lil 

un~lchotFK: eo.oo.. 60,00'!4 

Misehmm8tz: 8,01% 801% 
UntemehmetlSlndMdueller 

Gewerbesteoerhebeeetz:: 
355.0~ 355.00% 

Mesu,ahl: 3,6°"' 360% 
SIOued-ai<l0t <KSt\: 000% 0.00'11 

Anlagen 
im Bau 

(x] 

Jlhrliche Kosten nach StromNEV 
jährliche Kosten nach StromNEV 

- davon CAPEX zzgl. Gewerbesteuer 
jährlldle Kosten nach StromNEV 

·davon OPEX . 

Jährllthe Kost&n nach StrwnNEV 
• davon ci-haft nJcht beelnflUSlllare 

Kosten 

jlhrllche Kosten nach StromNEV 
• davon dauet'haft nicht beeinflussbare 

Er!Wse 

--
Anklg• 4 Stadt- und Ü>er'landwer11.e Gmt>H Luekai;LObbenau AZ.: BKS-11/0430-21 
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